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Open Source

Ein fragwürdigesGeschäftsmodell
Das Arztbewertungsportal Jameda hat zahlende Kunden, aber Nichtkundenwerden zwangsgelistet. Daraus entsteht ein Zweiklassen-System

PETER GORENFLOS

J ameda ist das vielleicht be-
kannteste, aber auch ein um-
strittenes Arztbewertungspor-
tal. Betrieben von der Münch-

ner JamedaGmbH,die eineTochter
der Burda Digital GmbH ist, hat Ja-
meda laut Ärzteblatt 65.000 regist-
rierte Kunden und listet fast 280.000
Ärzte und Zahnärzte, die alle von
Patienten bewertet werden können.
Es liegennacheigenenAngabenbe-
reits zwei Millionen Bewertungen
vor. Als niedergelassener Chirurg in
Berlin fiel mir vor fünf Jahren auf,
dass auf meinem Jameda-Profil
zahlreiche Kollegen der gleichen
Fachrichtung aufgeführt waren, die
fast alle bessere Bewertungsdurch-
schnitte hatten. Diese waren, wie
ich feststellte, ausschließlich Ja-
meda-Kunden, und durch einen
einfachen Klick erfuhr man sofort
die Entfernung vonmeiner zuderen
Praxis. Die Portal-Kunden selbst
hatten keine konkurrierenden Ver-
gleichspraxen in ihren Profilen.

Bessere Bewertungen

Daraufhin suchte ich im Internet
nach dem Zufallsprinzip verschie-
dene Ärzte mit unterschiedlichen
Facharztausrichtungen in verschie-
denen Städten und wertete deren
Jameda-Profil aus. Unter den 100
Jameda-Kunden, die ich herausge-
pickt hatte, waren kaum schlecht
bewertete Ärzte, aber unter den 100
Nichtkunden viele. Mit dieser Ver-
gleichsliste wendete ich mich unter
anderem an den Datenjournalisten
Tin Fischer, der daraufhin eine sehr
viel größere Datenmenge mit 6500
Ärzten auswertete und am 18. Ja-
nuar 2018 in der Zeit einen Artikel
publizierte. Auch seine Recherche
hatte ergeben, dass Jameda-Kun-
den die besserenNoten erhielten.

Noch am Vormittag der Veröf-
fentlichung bekam der Autor eine
E-Mail von der damaligen Jameda-
Pressesprecherin, ob ich, Dr. Peter
Gorenflos, den man bereits kenne,
der Hinweisgeber zu diesem Artikel
gewesen sei. Fünf Stunden später
hatte ich eine „6“ in meinem Profil,
die erst nach Einspruch meines
Rechtsanwaltes wieder gelöscht
wurde. Eine Kölner Dermatologin,
Astrid Eichhorn, hatte Jameda we-
gen der Profil-Einblendungen ihrer
Konkurrenz verklagt und kurz nach
demZeit-Artikel vordemBGHrecht
bekommen (Az. VI ZR 30/17), wo-
raufhin diese Praxis eingestellt wer-
denmusste.

Es stellt sich die Frage, ob ein Be-
wertungsportalmit zahlendenKun-
den und nichtzahlenden Zwangs-
teilnehmern neutral sein kann, und
wie es mit der Echtheit von Bewer-
tungen aussieht. In drei unabhängi-
gen Stichproben haben WDR, RBB
und NDR Passanten in Einkaufs-
straßen verschiedener Städte gebe-
ten, Bewertungen für Ärzte abzuge-
ben, die sie gar nicht kannten, und
alle diese Bewertungen wurden on-
line gestellt. Jamedas Prüfalgorith-
men sind zu einer tatsächlichen
Echtheitsprüfung offenbar nicht ge-
eignet. Das Smartphone-Foto einer
Überweisung, eines Rezeptes oder
einer Krankschreibung dieses Arz-
tes auf den Namen der oder des Be-
wertenden wären dafür ausrei-
chend. Die Angabe von Tag und
Uhrzeit der Behandlung würde es
dem Arzt ermöglichen, die Kritik zu
prüfen, ohne die zur Zeit noch im
Telemediengesetz garantierte Ano-
nymität der Bewertenden aufzuhe-
ben. Offensichtlich ist das aber
nicht erwünscht.

Wie steht es mit der Neutralität
des Portals? Trotz eindeutiger Sta-
tistiken und beliebiger Stichproben,
die alle das Gegenteil belegen, be-
kommt man von Jameda die mant-
rahafte Antwort: „Bezahlprofile ha-
ben keinen Einfluss auf die Bewer-
tung und das Ranking.“ Von der
Neutralität hängt es schließlich ab,
ob das Gesetz gegen unlauteren
Wettbewerb und die Datenschutz-
grundverordnung Anwendung fin-
den. Jameda aber betreibt ein Wer-
beportal mit zahlender Kundschaft
in Kombination mit einem Bewer-
tungsportal, auf dem Ärzte auch
ohne ihre Einwilligung gelistet wer-
den. Und dort passiert natürlich,
was passierenmuss: Kunden haben
in der Regel die besseren Noten.
Und Patienten zwangsgelisteter
Ärztewerden zuGunsten zahlender
Kollegen abgeworben.

Das ist standesrechtlich unhalt-
bar und lässt sich von jedem über-
prüfen. Man gehe auf der Website
von Jameda auf den Link „Arztsu-
che“, dann zu einem beliebigen
„Fachgebiet“ und sortiere die Ärzte
unter „Mehr Filter“ nach den
schlechten Noten 4, 5 oder 6. Bei
„Relevanz“ gehe man aus statisti-
schen Gründen auf „Anzahl der Be-
wertungen“. Jetzt findet man fast
nur noch Ärzte ohne Profilfoto, also
Nichtkunden. Selbst bei der Note 2
überwiegen noch die Zwangsgelis-
teten, denn bei dem großen Ver-
drängungswettbewerb unter Fach-

ärzten, vor allem in Großstädten,
mussman seinenKunden schon et-
was Besseres anbieten als eine nur
gute Note.

Florian Weiß, Geschäftsführer
von Jameda, erklärt indessen, dass
alle Ärzte gleichbehandelt würden.
„Kunden von Jameda mögen im
Durchschnitt über mehr und bes-
sere Bewertungen verfügen“, gibt er
in einem Beitrag auf dem zahnärzt-
lichen Nachrichtenportal zm-on-
line zu. „Die Gründe hierfür jedoch
in einer systematischen Bevorzu-
gung durch Jameda zu suchen, ist
falsch. Dafür gibt es eine Reihe von
Erklärungen, wie zum Beispiel:
Ärzte, die bereits besonders zufrie-
dene Patienten und damit gute Be-
wertungen haben, werden eher Ja-
meda-Kunden; Ärzte, die Jameda-
Kunden sind,weisen zufriedenePa-
tienten auf die Möglichkeit der
Bewertung hin; Ärzte, die viele ne-
gative Bewertungen erhalten, wer-
den selten Jameda-Kunden usw.“
Tatsache ist, dass das Portal von
zahlenden Ärzten lebt und daher
einen Vorteil davon hat, wenn diese
besser abschneiden. Dadurch wer-
den Nichtkunden unter Druck ge-
setzt, ebenfalls überzulaufen.

Bewertungsdurchschnitte zu-
gunsten von Kunden zu beeinflus-
sen ist einfach, geschäftsfördernd

und nicht kontrollierbar. Wie wird
das gemacht? Schmähkritiken und
Tatsachenbehauptungen von Pa-
tienten in den Bewertungen sind
nicht zulässig, aber Jameda ent-
scheidet offenbar selbst über diese
dehn- und interpretierbaren Kate-
gorien, solange kein Rechtsweg be-
schritten wird. Bei KundenNegativ-
kritik in der Regel zu blockieren –
und sei es wegen der Geschäftsbe-
dingungen –, bei Nichtkunden in
der Regel zuzulassen, führt zu dem
Ergebnis, zu dem auch der Zeit-Au-
tor Fischer gekommen ist. Eine wei-
tere Möglichkeit der Beeinflussung
ist das Löschen von Positivbewer-
tungen. Jamedakannauchhierwill-
kürlich und selektiv vorgehen, denn
wessen Positivbewertungen nach-
träglich geprüft werden und nach
welchen Kriterien, das entscheidet
das Portal selbst. Damit kann man
Kunden unter Druck setzen, die
kündigenwollen, weil sie Zweifel an
der Korrektheit des Web-Auftritts
bekommen.

Jamedas Geschäftsmodell wird
auch durch das Lauterkeitsrecht in
Frage gestellt. Der ehemalige Vor-
sitzende des Bundesgerichtshofes
Wolfgang Büscher, ein Experte in
diesem Feld, schrieb dazu in der
Zeitschrift GRUR-Prax 2017 in dem
Fachartikel „Soziale Medien, Be-

wertungsplattformen & Co“: „Ver-
lässt der Betreiber des Bewertungs-
portals diemit der Stellung alsHost-
provider verbundene neutrale Posi-
tion und nimmt er gegen Entgelt
aktiv durchWerbung oder Optimie-
rung der Präsentation einzelner
Unternehmer zu deren Gunsten am
Wettbewerb teil, besteht keinAnlass
mehr, seinen Interessen an einem
möglichst vollständigen Überblick
den Vorrang vor dem einzelnen
Unternehmer an informationeller
Selbstbestimmung einzuräumen.
Der einzelne Unternehmer muss
daher die Möglichkeit haben, sich
auf dem Portal vollständig löschen
zu lassen.“

Die Datenschutzgrundverord-
nung, gültig seit 2018, geht noch
weiter. Bei einem Bewertungspor-
tal, bei dem Parteilichkeit im Ge-
schäftsinteresse ist, müsste jeder
Teilnehmer – in diesem Fall jeder
Arzt oder Zahnarzt – seiner Listung
ausdrücklich zustimmen.

Ein Radiofeature des Südwest-
rundfunks vom Februar dieses Jah-
res („Faules Lob imNetz“) berichtet
von einem Plastischen Chirurgen,
dessen Jameda-Bewertung bis zum
Entzug seiner Approbation mit der
Bestnote 1,0 angegeben war.
Schlechte Bewertungen des Ja-
meda-Kunden, der von zahlreichen
Patientinnen wegen Behandlungs-
fehlern bei Nasenkorrekturen und
Brustoperationen verklagt worden
war, seien vom Portal reihenweise
gelöscht worden. In der gleichen
Sendung berichtete ein Berliner
Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurg, wie
einfach er als Jameda-Testkunde
schlechte Bewertungen löschen las-
sen konnte. Ein kurzer Anruf bei der
Jameda-Kundenbetreuung habe
genügt. Als der Chirurg nach der
kostenfreien Testphase keinen Ver-
trag bei Jameda abgeschlossen
hatte, sei diese Möglichkeit wegge-
fallen und es sei plötzlich sehr
schwierig geworden, negative Be-
wertungen löschen zu lassen.

Weshalb verhalten sich die Be-
rufskammern so zurückhaltend
gegenüber einemPortal, dessenGe-
schäftsmodell geeignet ist, Patien-
ten zu täuschen und die Ärzte- und
Zahnärzteschaft der Bundesrepub-
lik nach dem Motto „Wer zahlt, ge-
winnt“ zu korrumpieren? Weshalb
hat die Kölner Dermatologin Astrid
Eichhorn bei ihrem Prozess gegen
Jameda sowenigUnterstützung von
den Kammern erhalten? Weshalb
fordern die Kammern nicht das
Ende der Zwangslistung von Ärzten

bei kommerziellen Portalen? Wes-
halb stellen sie nicht die entschei-
dende Forderung nach einer Klar-
namenpflicht bei personenbezoge-
nen Bewertungen? Weshalb haben
Bundesärztekammer und Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung in der
neuralgischen Frühphase sogar
Werbung gemacht mit dem Clea-
ringverfahren von 2010/2011 und
Jameda die Note „gut“ erteilt, als
längst klar sein konnte, welche Fol-
gen ein Zweiklassenportal hat?

Im Aufsichtsrat der Deutschen
Ärzte- und Apothekerbank sitzen
zahlreiche Spitzenfunktionäre des
Gesundheitswesens. Darunter be-
finden sich der ehemalige Vorsit-
zende der Bundesärztekammer, der
Vorsitzende der Bundeszahnärzte-
kammer, der Vorsitzende der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung
und der stellvertretende Vorsit-
zende der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung. Die Bank er-
hält seit vielen JahrenTop-Rankings
von FocusMoney, einer einflussrei-
chen und auflagenstarkenWochen-
zeitschrift aus der Burda-Gruppe.
Undauch Jamedagehört zurBurda-
Gruppe. Gibt es hier Interessens-
konflikte?

Bequemund lukrativ

Jameda muss sich überlegen, ob es
ein Werbeportal bleiben möchte.
Dann muss es auf die vollständige
Arztlistung verzichten. Oder ob es
ein Bewertungsportal mit vollstän-
diger Arztlistung sein will. Dann
darf es auf keinen Fall Werbung,
Optimierung der Web-Präsentation
für Portalteilnehmer gegen Entgelt
anbieten, weil es sonst selbst am
Wettbewerb teilnimmt. Der Gesetz-
geber geht zu Recht von der Partei-
lichkeit eines solchenPortals aus. Es
müsste seinGeld ausschließlich aus
anderen Quellen beziehen, zum
Beispiel durch Werbung für Auto-
oder Elektronikkonzerne. Das of-
fenbar bequeme und lukrative Ge-
schäftsmodell, das von der Rechts-
anwältin der Kölner Dermatologin,
Anja Wilkat, als „Schutzgelderpres-
sung“ bezeichnet wurde, ist jeden-
falls unhaltbar.

Mehrere Kollegen haben in der
Zwischenzeit gegen ihre Zwangslis-
tung bei Jameda geklagt. Alle aktu-
ellen OLG-Urteile stehen unter
Neutralitätsvorbehalt, und der Bun-
desgerichtshofwird sichab Junidie-
ses Jahresmit genaudieserFrageer-
neut befassen.

Peter Gorenflos ist Chirurg in Berlin.

Medizinerin in einem Freiburger Krankenhaus. Unter den Ärzten und Ärztinnenmit schlechten Bewertungen findet man bei Jameda überwiegend solche, die keine Kunden des Portals sind. IMAGO/WESTEND61
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Das ist ein Beitrag, der aus unserer Open-Source-Initiative entstanden
ist. Mit Open Source gibt die Berliner Zeitung freien Autorinnen und Autoren
sowie allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz
und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge
werden veröffentlicht und honoriert.
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